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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1950

Norm

ABGB §194

ABGB §211 A

Rechtssatz

Die Mutter ist nur dann nach § 194 ABGB zur Berufung und zum Ausschluß eines Vormundes berechtigt, wenn sie

selbst Vormund ist und als solche einen Nachfolger bestimmt, nicht aber, wenn ein Mitvormund bestellt werden soll.
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